
b .A.ußerhalbder durch Baulinien und Baugrenzen
festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen
sind Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen ge
mäß den Vorschriften der §§ 12 und 14 (1} unzu
lässig. Für Stellplätze und Garagen kann eine'
Ausnahme im Einzelfall zugelassen werden.

c Kellergaragen sind unzulässig.

Gestal tung: .

Doppelhäuser und Hausgruppen müssen in sich
gleiche Dachdeckung und Dachneigung aufweisen.
Alle Baukörper müssen in der äußeren Gestal

~tung hinsichtlich Material und Farbgebung auf-
'einander abgestimmt sein, extreme Unterschiede
(z.B. Satteldach und Flachdach) sind unzulässig,
ebenso Steildächer.
Doppelhäuser sind wie Einzelhäuder zu bel:1andeln.

Die Garagen sind mit einem-Flachdach zu erstellen.

b Einfriedigungen entlang der öffentlichen Ver
kehrsflächen sind unzulässig. Bei Ersatzgrund
stücken kann eine Ausnahme zugelassen werden.
Eine bis 1,00 m hohe Einfriedigung der Grund
stücke kann erst im Bauwich in Höhe der Gebäude
flucht beginnen •.Feste IvIauernsind als Einfrie-
digungen unzulässig. _
Drahtzäune und Eisengitter sind durch Abpflan
zungen anzugrünen.

c Bei Grenzbebauung sind an der Gebäuderückseite
Sichtblenden aus Mauerwerk oder Glasbausteine
in einer Höhe bis zu 2,00 m und einer Tiefe bis
zu 4,00 m zulässig.

Die Ziffer 4, -5. und 6 entfallen.
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